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TOP 5.1
Anfragen

Ein Bürger bittet um einen Sachstandbericht über die Kommunalreform. Bürgermeister Frey teilt mit, dass ein Arbeitskreis auf Ebene der kommunalen Gremien gebildet wurde und zusätzlich informelle Gespräche zwischen den Verwaltungen stattfinden. Weiterhin gibt er einen allgemeinen Sachstandbericht.

Ein anderer Bürger bemängelt den schlechten Grünpflege- und Allgemeinzustand der Spielplätze. Bürgermeister Frey verweist hierzu auf den runden Tisch „Spielplätze“

TOP 5.2
Genehmigung von Spenden an die Gemeinde Neuhofen

Dem Gemeinderat werden die Zuwendungen mit der Sachbuchnummer von 0.000006.2 bis 0.000011.0 vorgelegt. Die Erfassungsbogen wurden mit der Einladung zur Gemeinderatsitzung übersandt.

Beschlussvorschlag:
Über die Zuwendung soll in einem Beschluss abgestimmt werden.

Beschlussvorschlag:
Die Annahme der Zuwendung wird genehmigt.

Den Beschlussvorschlägen wird einstimmig entsprochen.
TOP 5.3
Badeweiher „Steinerne Brücke“ - INFORMATION

Der Badeweiher „Steinerne Brücke“ ist als EU-Badegewässer eingestuft. Seit Jahren wird dieses Gewässer sowohl von Badegästen als auch vom Angelsportverein Neuhofen e.V. (ASV) genutzt. Zwischen dem ASV und der Gemeindeverwaltung besteht ein Pachtvertrag über die Nutzung und Pflege des Fischbestandes.

Der ASV, der BUND, der DLRG und die Bürgerinitiative haben sich in den letzten Jahren mit verschiedenen Maßnahmen mit Erfolg um die Wasserqualität gekümmert. Eine Hauptmaßnahme war beispielsweise das jährliche Schneiden des Schilfs. Die Kosten für die Bewirtung aller ehrenamtlichen Helfer und die Entsorgung des Schilfs wurden jedes Mal vom ASV übernommen.

Zur Diskussion führten in den vergangenen Jahren immer wieder das Einschalten und die Nutzung der Belüftungspumpe. Im Jahr 2009 wurde deshalb in Abstimmung aller Nutzergruppen und Vereine festgelegt, dass die Belüftungspumpe – nach Möglichkeit - NICHT eingeschaltet wird und das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht sowie der ASV/BUND/DLRG den Sauerstoffgehalt des Wassers getrennt voneinander und regelmäßig überprüfen. Falls die Sauerstoffwerte zu niedrig sind, wird die Gemeindeverwaltung umgehend informiert. 2009 musste die Belüftungspumpe nicht eingeschaltet werden.

Seitens des Landesamtes wird die Belüftung NUR dann empfohlen, wenn es zur Unterstützung der natürlichen Wasser-Schichtung dient. Dies ist insbesondere im Frühjahr und nach einer längeren Eisperiode erforderlich, wenn der See über Wochen zugefroren war. Deshalb wurde die Pumpe vom 28.02.2010 bis 15.03.2010 eingeschaltet.

In der Arbeitskreissitzung am 06.05.2010 hat der ASV diese eingeschränkte Belüftung und die aktuell geringe Sichttiefe bemängelt. Aus Sicht des ASV müsste die Belüftungspumpe eingeschaltet werden, um die Sichttiefe und den Sauerstoffgehalt zu verbessern.

Frau Oehms vom Landesamt war bei der Arbeitskreissitzung anwesend und hat folgende Argumente gegen die Belüftung geltend gemacht:

1. Da der Badeweiher als EU-Badegewässer eingestuft ist, müssen sich alle anderen Nutzungen des Gewässers (also auch die Fischerei) dem Baden unterordnen.

2. Die EU-Richtlinie über die Qualität von Badegewässer ist zudem ab 2008 bindend und muss für alle EU-Badegewässer eingehalten werden. Dies bedeutet, dass eine Sichttiefe von mindestens 2 m einzuhalten ist und dass die Messung von Blaualgen zwingend erfolgen muss.

3. Das gezielte Einschalten der Belüftungspumpe außerhalb der regulären und natürlichen Wasserschichtung führt zum Aufschwemmen von Nährstoffen vom Seeboden an die Wasseroberfläche, die bei erhöhtem Sauerstoff und Licht zu einer Blaualgenplage führen könnte. Eine vorsätzlich herbeigeführte Blaualgenplage durch das Einschalten der Pumpe ist strafbar, insbesondere vor dem Hintergrund, dass bereits die Menge eines Joghurtbechers bei Kleinkindern zu ernsthaften gesundheitlichen Schäden führen kann.

Grundsätzlich hat die Gemeindeverwaltung die Möglichkeit, den Badeweiher nicht mehr als EU-Badegewässer zu betreiben und die Nutzung als Angelgewässer umzuwidmen. In einer solchen Umwidmung muss die Gemeinde allerdings auch dafür sorgen, dass das Baden in diesem Weiher mit „geeigneten“ Maßnahmen unterbunden wird.

Für weitere Informationen lag den Gemeinderäten auch das Protokoll der Arbeitskreissitzung „Badeweiher“ vom 06.05.2010 sowie die Auszüge aus der EU-Richtlinie vor.

Antrag der SPD-Fraktion:
Vor einer weiteren Beratung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat sollten Gespräche mit allen Beteiligten stattfinden. Hierzu gehören neben dem AK Badeweiher auch die Untere Wasserbehörde. Außerdem sollten weitere Gutachter zu Rate gezogen werden. Hierfür kommen Gutachter in Frage, die sich bereits früher mit der Problematik beschäftigt haben.

Beschluss:
- Einstimmig - 
TOP 5.4
Informationen zur Ortskernentwicklung und Denkmalschutz Otto-Ditscher-Haus

Das Planungsbüro Franzen hat in der Sitzung des Gemeinderats am 1. Juni 2010 die Ergebnisse der Dorfmoderation vorgestellt. In der anschließenden Aussprache ergaben sich Fragen über die weitere Vorgehensweise und die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Dorferneuerung und Anerkennung als „Schwerpunktgemeinde“. Die Gemeindeverwaltung wurde daher gebeten, hierzu nochmals Herrn Michael Pack von der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis in den Gemeinderat einzuladen.

Ergänzend gab es auch Fragen zur aktuellen Situation der Fenster im Otto-Ditscher-Haus. Die Gemeindeverwaltung hat hierzu erklärt, dass inzwischen erneut ein Fenster notdürftig repariert werden musste und dringender Handlungsbedarf besteht. 

Das Otto-Ditscher-Haus steht unter Denkmalschutz. In der Begründung wird angeführt, dass das Gebäude denkmalrechtlich durch seinen im Ursprung erhaltenen Fassadenrhythmus, die Fenster- und Türeinfassungen und seine Lage an städtebaulich prägnanter Stelle in der Gemeinde Neuhofen überzeugt.

Nachdem der Gemeinderat zu erkennen gegeben hatte, dass er bei einer Sanierung der Fenster den Einbau von Kunststofffenstern favorisiert, teilte die Untere Denkmalschutzbehörde, in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalschutz, mit, dass eine denkmalrechtliche Genehmigung für den Einbau von Kunststofffenstern nicht erteilt werden wird (siehe Anlage).

Die Gemeindeverwaltung hat daher Herrn Pack/Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis nochmals zur Information des Gemeinderats über die jeweilige aktuelle Situation eingeladen. Herr Pack stellt in Aussicht, dass auch weiße Kunststofffenster, die vom Profil Holzfenstern entsprechen, eingebaut werden dürften.

Antrag der Fraktionen:

Die Verwaltung wird beauftragt, Angebote für weiße Kunststofffenster einzuholen, die dem ursprünglichen Erscheinungsbild mit Sprossen entsprechen. Es sollen auch die Fenster auf der Rückseite so hergestellt werden.

Beschluss: 
- Einstimmig -

TOP 5.5
Ausbau der Verbindung der Daimlerstraße mit der Jahnstraße
Der Ausbau des Verbindungswegs zwischen Daimlerstraße und Jahnstraße wurde in das Straßenausbauprogramm aufgenommen. Die Verwaltung hat beim Büro KUG (ehemals Kittelberger) die Vermessungs- und Planungsleistungen angefragt. Die Honorarberechnung wurde korrekt nach HOAI durchgeführt. Der verhältnismäßig hohe Ansatz von 200.000 € für die veranschlagten Herstellungskosten kommt zustande, weil mit dem Ausbau dieses Straßenabschnitts die bisher nicht vorhandene Entwässerung gebaut und angeschlossen werden muss.

Beschlussvorschlag: 
Die Vermessungs- und Planungsleistungen für den Ausbau des Verbindungswegs zwischen Daimlerstraße und Jahnstraße werden an das Büro KUG vergeben. Die Brutto-Honorarsumme beträgt 20.439,63 €.

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen:
Zurzeit werden andere Maßnahmen im Straßenausbauprogramm als wichtiger erachtet. Der Ausbau wird zurück gestellt und soll als Gesamtkonzept mit einer Kreisellösung bei der Einmündung in die Jahnstraße zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden.

Beschluss: 
- 19 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung -

TOP 5.6 
Ausbau der Straße Eichelgarten und Fußweg im Bereich der Straßenbahntrasse
Arthur Nasel nimmt wegen Sonderinteresse nach § 22 GemO bei den Zuhörern Platz.

In kritischen Diskussionsbeiträgen zur Frage, ob als Verbindung des alten Teils der Straße Eichelgarten mit dem Neubaugebiet ein Fahrbahnteiler eingefügt werden soll, wurde die Notwendigkeit in Frage gestellt, im Bereich der Straßenbahntrasse einen Fußweg anzulegen. Gleichzeitig wurde am letzten Dienstag zu TOP 3.4 (Auffüllung der Grünfläche) beschlossen, dass auch für diesen Weg der kostenlos gelieferte Auffüllboden angenommen und einplaniert werden soll. Der Gemeinderat sollte zum Bau dieses Weges eindeutig Stellung nehmen. Neben der Entscheidung zur Straßenverbindung sollte deshalb auch über den Weg beschlossen werden.

Der Fußweg ist Bestandteil der Planung des Büros Olschewski, nachdem die Vorstellung, die Straßenbahntrasse zu diesem Zweck zu nutzen, bereits im Bebauungsplanaufstellungsverfahren entwickelt worden war. Herr Olschewski hat dazu einen Querschnitt gezeichnet – und seinerzeit im Rat vorgestellt – der verdeutlicht, dass möglicherweise auch beide Nutzungen einmal nebeneinander denkbar sind (Anlage 1). Die Querschnittzeichnung zeigt auch, dass die Straßenbahngleise deutlich tiefer liegen werden als die Straße Eichelgarten, vor allem aus Gründen des Lärmschutzes. Dies bedeutet, dass nach dem Bau der Straßenbahn die Straße Eichelgarten dort abgesenkt und zu beiden Seiten eine Anrampung erhalten muss.

Wie in der letzten Gemeinderatssitzung gewünscht, wird die Ausbauplanung der Straße Eichelgarten beigefügt (Anlage 2). Die Fahrbahnteilerplanung und die beiden anderen Geschwindigkeitsdämpfungs-Varianten sind ebenfalls beigefügt (Anlage 3,4 und 5).

Die Anwohner des Eichelgartens setzen sich für einen verkehrsberuhigten Ausbau ihrer Straße ein. Es wird mit Nachdruck gewünscht, abschnittsweise einzelne geschwindigkeitsdämpfende Elemente einzubauen. Im Bereich der Straßenbahntrasse bietet sich angesichts der hier zur Verfügung stehenden größeren Fläche der Einbau eines Fahrbahnteilers zur Geschwindigkeitsdämpfung an, der auch gleichzeitig die Überquerung des Eichelgartens erleichtern und sicherer machen kann.

Beschlussvorschlag: 
Dem geschwindigkeitsdämpfenden Ausbau des Eichelgartens im Bereich der Straßenbahntrasse in Form einer Überquerungshilfe und der Planung eines unbefestigten Rad- und Fußweges im Bereich der Straßenbahntrasse, wird zugestimmt.
Antrag der FDP:

Die Veränderung des Eichelgartens im Baugebiet Birkenhorst-Kupfernagel wurde im Vorfeld nicht dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt. Aufgrund dieser Kompetenzüberschreitung der Verwaltung wird diese aufgefordert, den ursprünglichen Zustand des Eichelgartens gemäß Bebauungsplan Birkenhorst-Kupfernagel wieder herzustellen. Es ist ferner zu prüfen, ob dieses Versäumnis durch eine Diensthaftpflicht abgedeckt ist und welche Kosten entstanden sind. Der Gemeinderat ist in der nächsten Gemeinderatssitzung entsprechend zu informieren.

Beschluss:
- 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme -
Anlage zu TOP 5.6
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TOP 5.7 
Energetische Sanierung der Kindertagesstätte „Pavillon“, Kostenschätzung und Zeitplan für Ausschreibung und Ausführung

Nach Bekanntgabe des Konjunkturprogramms II durch die Landesbehörden konnten Kommunen Projekte zur Förderung anmelden, die eine energetische Sanierung von bestehenden öffentlichen Gebäuden zum Ziel hatten. Es gab solche Projekte in Neuhofen nicht in bereits geplantem Stadium, gleichwohl meldete die Verwaltung, in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit zunächst ohne belastbare Kostenschätzung, zwei Vorhaben an. Den Austausch von Fenstern im Rehbachschul-Hauptgebäude und die energetische Sanierung der Kindertagesstätte „Pavillon“.

Damit war es in der Fortsetzung zwingend für die Durchführung der energetischen Sanierung der Kindertagesstätte und der Rehbachschule ein Gesamtkonzept zu erstellen. Dies wurde dem Gemeinderat durch den Architekten und den Fachplaner für Heizung, Sanitär und Lüftung vorgestellt. Für die Kita Pavillon ist die Planung inzwischen in der Entwurfsphase und eine erste detailliertere Kostenschätzung wurde erstellt. Daneben wurde unter Berücksichtigung der Sitzungstermine des Gemeinderats ein Zeitplan für das Vergabeverfahren und den Baubeginn aufgestellt:

Versand Ausschreibungsunterlagen


23. 08. 2010

Submission






10. 09. 2010

Vorberatung im Bauausschuss



21. 09. 2010

Vergabeentscheidung im Gemeinderat


28. 09. 2010

Baubeginn






11. 10. 2010

Soll die vom Land bewilligte Förderung in Anspruch genommen werden, ist die Sanierungsmaßnahme bis Jahresende abzuschließen.

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschreibung zur Ausführung der energetischen Sanierung der Kita Pavillon gemäß der in der Anlage aufgeführten Kostenschätzung wird zugestimmt. Dabei ist alternativ ein Walmdach in die Planung einzubeziehen.
Beschluss:
- Einstimmig - 

TOP 5.8
Genehmigung des Waldfriedhofs

Der Waldfriedhof in der Gemarkung „In der Nachtweide“ wurde von der Kreisverwaltung genehmigt. Mit der Genehmigung sind einige Auflagen verbunden, die Sie dem beigelegten Bescheid entnehmen können.

Beschlussvorschlag:

Dem Anlegen des Waldfriedhofs in der Gemarkung „In der Nachtweide“ wird gemäß den Auflagen im Bescheid der Kreisverwaltung zugestimmt.

Antrag der SPD:
Der Waldfriedhof soll nicht an der vorgeschlagenen Stelle angelegt werden. Es sind Alternativen zu prüfen.

Beschluss: 
 - 9 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen- abgelehnt
Beschlussvorschlag übernehmen: 
- 12 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen

TOP 5.9
Sicherheitskonzept zum Kreisfeuerwehrtag 

Aufgrund negativer Erfahrungen, schwerem Landfriedensbruch und Sachbeschädigungen auf dem vergangenen Kreisfeuerwehrtag hat die Gemeindeverwaltung Neuhofen in Abstimmung mit der Polizei und der Feuerwehr Maßnahmen festgelegt, die beim Kreisfeuerwehrtag umgesetzt werden. Notwendig erscheint dies auch vor dem Hintergrund, dass der Kreisfeuerwehrtag mit einem Rockkonzert der Band „Grand Maleur“ geplant ist und dieses Konzert für jeden frei zugänglich ist. Die Maßnahmen sind:

· Auf dem Kreisfeuerwehrtag werden keine hochprozentigen, alkoholischen Getränke ausgeschenkt. Es ist nur der Ausschank von Wein, Sekt und Bier vorgesehen.

· 23.45 Uhr wird die Musikveranstaltung beendet. Um 0.00 Uhr soll die letzte Zugabe beendet sein.

· Ab 0.30 Uhr werden keine Getränke mehr ausgeschenkt.

· Für Beschwerden der Anwohner und Bürger in Neuhofen wird eine Hotline eingerichtet.

· Der Polizei, Feuerwehr und ggf. Sicherheitskräften wird das Hausrecht übertragen, damit Hausverbote und Platzverweise ausgesprochen werden können.

· Zusätzlich zur Polizei wird geprüft, ob eine Security-Firma beauftragt wird, die Kontrollen durchführt und Präsenz rund um den Kreisfeuerwehrtag zeigt.

· Die Jugendpflege der Gemeinde Neuhofen wird eingebunden, um Alkoholexzesse zu vermeiden.

· Plakate zum Alkoholmissbrauch werden aufgehängt, wie beispielsweise:

· „Wir sind Vorbild“ mit Bildern von Feuerwehrleuten

· „Bei uns wird nur mit Wasser gelöscht“

· „Lieber nachdenken als nachschenken“

· Etc.

Beschlussvorschlag:

Dem vorgeschlagenen Sicherheitskonzept zum Kreisfeuerwehrtag wird zugestimmt. 

Der Beschlussvorschlag kam nicht zur Abstimmung. Aus dem Gemeinderat kamen keine Anregungen oder Änderungsvorschläge.
TOP 5.10
Bauliche Entwicklung im Bereich der Schiller-, der Goethe- und der Mozartstraße

Bürgermeister Frey nimmt wegen Sonderinteresse nach § 22 GemO bei den Zuhörern Platz.

Das Baugesetzbuch garantiert den Städten und Gemeinden das Recht – und gibt ihnen mit der Bauleitplanung hierzu das Instrument – ihre bauliche Entwicklung zu steuern. Der Abs. 3 des § 1 des Baugesetzbuches sagt aus, dass dieses Recht auch zur Pflicht werden kann: „Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.“

Eine solche Erforderlichkeit ist fraglos gegeben, wenn ein Neubaugebiet entwickelt werden soll. Geht es um ein bereits bebautes Gebiet, kann es unterschiedliche Ansichten geben, ob mit Hilfe eines Bebauungsplans Regeln aufgestellt werden müssen. Verdeutlicht wird dies immer, wenn ein Grundstückseigentümer die Fläche seines Grundstücks auf eine bestimmte Weise bebauen und nutzen will während Nachbarn erwarten, dass einer solchen Nutzung Einhalt geboten wird.

Im sogenannten unbeplanten Innenbereich (ein bebautes Gebiet, für das kein Bebauungsplan gilt) regelt der § 34 BauGB die Zulässigkeit von Bauten und Nutzungen. Das Kriterium ist das „Einfügen“. Die Rechtsprechung (und sich darauf berufende Bauaufsichtsbehörden) sieht ein solches Einfügen nicht nur innerhalb eines durch den Bestand vorgegebenen Rahmens, sondern auch dann als gegeben an, wenn dieser Rahmen etwas gedehnt wird.

Als Beispiel kann hier die Aufstockung eines Wohnhauses in der Rehhütter Straße zu einem dreigeschossigen Gebäude angeführt werden. Hier wurde das nicht erteilte Einvernehmen der Gemeinde durch die Bauaufsichtsbehörde ersetzt mit der Begründung, die Traufe dieses dreigeschossigen Hauses sei nur unwesentlich höher als die einzelner Häuser mit zwei Vollgeschossen und Dachgeschossausbau in der Umgebung. (Durch den Kreisrechtsausschuss wurde diese Entscheidung bestätigt.) Als nächstes kann jetzt durchaus ein dreigeschossiges Wohngebäude als zulässig angesehen werden, dessen Traufhöhe sich sehr viel deutlicher von den Nachbargebäuden unterscheidet, weil es ja bereits ein genehmigtes Wohnhaus mit drei Vollgeschossen gibt.

Eine Gemeinde kann eine solche Entwicklung als städtebaulich richtig und zeitgemäß ansehen, dann ist es nicht erforderlich einen Bebauungsplan aufzustellen. Oder sie kommt zu dem Schluss, eine solche Entwicklung sei verfehlt, weil der Nachbarschaftsfriede, das Ortsbild oder sonstige in § 1 Abs. 5 und 6 BauGB genannte Belange beeinträchtigt sind. Dann ist es erforderlich, einen Bebauungsplan aufzustellen. Dies kann ein sogenannter qualifizierter Bebauungsplan sein, der mindestens die in § 30 (1) BauGB aufgezählten Festsetzungen enthält, oder ein einfacher Bebauungsplan, der sich auf wenige dieser Festsetzungen beschränkt.

Der Anlass, diesen Gegenstand auf die Tagesordnung des Bauausschusses zu nehmen, ist ein Bauantrag für Nebengebäude auf dem Grundstück Goethestraße 11 (TOP 6.7). Aus Kenntnis der unterschiedlichen Meinungen von Bewohnern in dem Gebiet der von Schiller-, Goethe- und Mozartstraße erschlossenen Grundstücke stellt sich für die Verwaltung die Frage, ob die Gemeinde in einem Bebauungsplan zumindest eine hintere Baugrenze festsetzen sollte. 
Beschlussvorschlag:

Für den Bereich zwischen Kirchen- und Ludwigstraße soll ein einfacher Bebauungsplan aufgestellt werden, der vor allem die Bautiefe und die Höhenentwicklung der Bebauung regeln soll.

Beschluss:

- einstimmig -
TOP 5.11 Anfragen

Es liegen keine schriftlichen Anfragen vor.










